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1 Allgemeine Planungsvorgaben und Planungsziele 
1.1  Aufstellungsbeschluss und räumlicher Geltungsbe-

reich 
Der Rat der Stadt Coesfeld hat in seiner Sitzung am 19.05.2016 den 

Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 141 „Gewerbe-

gebiet östlich Erlenweg” gefasst. Das ca.1,41 ha große Plangebiet 

befindet sich im Süden der Ortslage Coesfeld. Es wird begrenzt 

durch:  

– den Erlenweg im Westen, 

– eine Parallele zur Straße „Am Ächterott” im Abstand von rund 

240 m  im Norden, 

– eine nördliche Grenze der Flurstücke 272 und 273, Flur 039 in 

der Gemarkung Coesfeld Kirchspiel im Süden, 

– eine Parallele zum Erlenweg im Abstand von ca. 100 m im 

Osten. 

Die Grenzen des Plangebietes sind entsprechend in der Planzeich-

nung des Bebauungsplanes festgesetzt.  

 

1.2 Planungsanlass und Planungsziel 
Aufgrund des in Coesfeld weiterhin bestehenden Bedarfs an stadtna-

hen Gewerbeflächen – auch für nicht erheblich belästigende Gewer-

bebetriebe – und des konkret dargestellten Bedarfs verschiedener 

Gewerbebetriebe sollen mit dem vorliegenden Bebauungsplan die 

planungsrechtlichen Grundlagen für eine Arrondierung des bestehen-

den Gewerbestandorts „Boschstraße” in Richtung Norden geschaffen 

werden. In Verbindung mit dem parallel im Aufstellungsverfahren be-

findlichen Bebauungsplan Nr. 140, der nördlich parallel zum Erlenweg 

die Entwicklung von Wohnbauflächen vorsieht, sollen damit die Gren-

zen der Siedlungsentwicklung östlich des Erlenwegs abschließend 

definiert und der Übergang von gewerblichen Nutzungen zu Wohn-

nutzungen verträglich gestaltet werden. 

Da für das Plangebiet derzeit kein Bebauungsplan besteht, ist zur 

planungsrechtlichen Umsetzung dieses Ziels die Aufstellung eines 

Bebauungsplanes erforderlich. 

 

1.3 Derzeitige Situation  
Das Plangebiet liegt im Süden der Ortslage Coesfeld - zwischen dem 

Erlenweg und dem Rückhaltebecken des Tüskenbachs im Osten. Es 

wird derzeit intensiv-landwirtschaftlich genutzt.  

Während unmittelbar westlich des Erlenwegs zunächst gewerbliche 

Bauflächen anschließen, befindet sich im Nordwesten das Wohnge-

biet am Erlenweg / Baurat-Wolters-Straße. In südlicher Richtung 

grenzen ebenfalls gewerbliche Bauflächen an. Nach Osten bildet ein 

naturnah gestaltetes und mit Gehölzen umgebenes Regenrückhalte-

becken (RRB), das vom Tüskenbach durchflossen wird, die Grenze 
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des Plangebietes und den Übergang zur freien Landschaft.   

In einem Abstand von ca. 100 m liegt nordöstlich des Plangebietes 

eine landwirtschaftliche Hofstelle. 

 

 

1.4 Planungsrechtliche Vorgaben  
• Regionalplan 
Im gültigen Regionalplan Münsterland ist das Plangebiet als Bereich 

für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) dargestellt.  

 

• Flächennutzungsplan 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Coesfeld stellt den 

westlichen Teil des Plangebietes als „gewerbliche Baufläche”, den 

östlichen Teil als „Flächen für die Landwirtschaft” dar. Westlich und 

südlich des Plangebietes trifft der Flächennutzungsplan die Darstel-

lung  als „gewerbliche Baufläche”. 

 

• Landschaftsplanerische Vorgaben 
Für das Plangebiet liegt der Landschaftsplan (LP) „Rorup“ in seiner 

Fassung von Oktober 2004 vor. Für das Plangebiet wird das Entwick-

lungsziel der „Anreicherung einer Landschaft mit naturnahen Lebens-

räumen und mit gliedernden und belebenden Elementen“ dargestellt. 

Gemäß Erläuterung ist der Entwicklungsraum durch eine intensive 

ackerbauliche Nutzung charakterisiert und soll durch geeignete Maß-

nahmen sinnvoll zu einer vielfältigen, beziehungsreichen Landschaft 

ausgebaut werden. 

Mit Rechtskraft des aufzustellenden Bebauungsplanes tritt der Land-

schaftsplan an seinen Außengrenzen zurück.  

Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet (LSG) mit räumlich-

funktionalem Bezug LSG „Roruper Mark“ (LSG-4009-0003) liegt in 

östlicher Richtung in einer Entfernung von ca. 1,5 km. 

 

 

2 Städtebauliche Konzeption  
Aufgrund des in Coesfeld weiterhin bestehenden Bedarfs an stadtna-

hen Gewerbeflächen – auch für nicht erheblich belästigende Gewer-

bebetriebe – und des konkret dargestellten Bedarfs verschiedener 

Gewerbebetriebe sollen mit dem vorliegenden Bebauungsplan die 

planungsrechtlichen Grundlagen für eine Arrondierung des bestehen-

den Gewerbestandorts „Boschstraße” in Richtung Norden geschaffen 

werden. In Verbindung mit dem parallel im Aufstellungsverfahren be-

findlichen Bebauungsplan Nr. 140, der nördlich parallel zum Erlenweg 

die Entwicklung von Wohnbauflächen vorsieht, sollen damit die Gren-

zen der Siedlungsentwicklung in diesem Bereich  abschließend defi-

niert werden. 

 
Abb.: Auschnitt aus dem 

Flächennutzungsplan der Stadt 

Coesfeld, einschl. dem räumlichen 

Geltungsbereich des LP „Rorup“ 

(gestrichelte, grüne Linie). 
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Die Flächen im Plangebiet sind durch den Erlenweg bereits heute 

weitgehend erschlossen. Um die rückwärtig im Osten des Plangebie-

tes gelegenen Flächen optimal zu erschließen, soll ergänzend eine 

Stichstraße vom Erlenweg aus in Richtung Osten geführt werden.  

Ausgehend von dieser Straße können mit geringem Aufwand zwei 

Gewerbegrundstücke angrenzend an das Regenrückhaltebecken 

erschlossen werden. 

Um den Immissionsschutz der nordwestlich gelegenen Wohngebiete 

zu gewährleisten, werden die Bauflächen im Plangebiet auf Grundla-

ge der sog. Abstandsliste 2007 des Abstandserlass NRW* gegliedert. 

Darüberhinaus wird der Ausschluss von Anlagen und Betrieben fest-

gesetzt, die einen Betriebsbereich im Sinne des § 3 (5a) BImSchG 

bilden, da von diesen Anlagen und Betrieben besondere Gefahren im 

Bezug auf sog. „Störfälle” (schwere Unfälle) ausgehen.  

Um die Flächen innerhalb des Plangebietes für produzierendes Ge-

werbe, Handwerk und unternehmensbezogene Dienstleistungen vor-

zuhalten, werden die gem. § 8 (3) BauNVO sonst ausnahmsweise 

zulässigen Nutzungen im Plangebiet ausgeschlossen. Darüberhinaus 

werden auch Einzelhandelsnutzungen sowie Betriebe, die sexuellen 

Darbietungen oder Dienstleistungen dienen, im Plangebiet ausge-

schlossen.  

 

 
3 Festsetzungen zur baulichen Nutzung  
3.1 Art der baulichen Nutzung – Gewerbegebiet  
Die Bauflächen im Plangebiet werden als „Gewerbegebiet“ gem. § 8 

BauNVO festgesetzt. 

Gemäß § 1 (4) BauNVO werden die festgesetzten Bauflächen in der 

Abwägung mit den Belangen des Immissionsschutzes nach zulässi-

gen Betrieben und Anlagen gegliedert. Grundlage für diese Gliede-

rung ist der so genannte Abstandserlass NRW*. 

 

3.1.1 Gliederung der Gewerbegebiete nach Abstandserlass 
NRW 

Bezugspunkt für die Ermittlung der Abstände sind die nordwestlich 

des Plangebietes bestehenden Wohnnutzungen am Erlenweg. 

Entsprechend des jeweiligen Abstandes der Bauflächen zu den west-

lich vorhandenen Wohnnutzungen werden im Plangebiet zwei Zonen 

mit unterschiedlicher Zulässigkeit gewerblicher Anlagen gebildet: 

– In den nördlichen Teilen des Plangebietes, die an das 

angrenzend festgesetzte Mischgebiet anschließenden 

Flächen, werden Betriebe der Abstandsklasse I – VII gem. 

Abstandserlass NRW ausgeschlossen.  

– Für die Bauflächen im südlichen Teil des Plangebietes, die 

einen Abstand von mind. 100 m zu den Wohnbauflächen 

*  Runderlass des Ministers für 

Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz vom 

06.06.2007, Ministerialblatt 

NRW Nr. 29 vom 12.10.2007, 

S. 659 

* Runderlass des Ministers für 

Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz vom 

06.06.2007, Ministerialblatt 

NRW Nr. 29 vom 12.10.2007, 

S. 659 
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aufweisen, werden Betriebe der Abstandsklassen I – VI 

ausgeschlossen. Zugelassen werden können hier somit 

Betriebe der Abstandsklasse VII (Abstandserfordernis 100 m) 

oder Betriebe mit einem ähnlichen Emissionsverhalten. 

Die Abstandsliste des Abstandserlass 2007 ist als Anlage der Be-

gründung beigefügt. 

Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse VII (höheres Abstandser-

fordernis) oder in ihrem Emissionsverhalten vergleichbare Anlagen 

können zugelassen werden, sofern die Betriebe zusätzliche Vorkeh-

rungen zum Immissionsschutz treffen, die die von dem Betrieb aus-

gehenden Emissionen so begrenzen, dass diese die von den 

allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise ausgehenden Emissio-

nen nachweislich nicht überschritten werden.  

In Anbetracht des schnellen Fortschritts der Technik hinsichtlich der 

Minimierung der Umweltbelastungen muss diese Flexibilität zur An-

wendung der Abstandsliste offen gehalten werden. 

 

3.1.2 Schutz vor Auswirkungen „schwerer Unfälle” gem. 
§ 50 BImSCHG 

Im Hinblick auf die Vermeidung von Auswirkungen von schweren 

Unfällen im Sinne des § 50 BImSchG auf die ausschließlich oder 

überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, 

wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt 

des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche 

Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, werden ergänzend zur der 

Gliederung des Plangebietes nach Abstandserlass NRW im Bebau-

ungsplan Betriebe und Anlagen, die einen Betriebsbereich im Sinne 

des § 3 (5a) BImSchG bilden, innerhalb des Plangebietes ausge-

schlossen. 

 

3.1.3 Ausschluss sonstiger Nutzungen  
Um die Bauflächen im Plangebiet für produzierende Betriebe, Hand-

werks- und unternehmensbezogene Dienstleistungsbetriebe vorzu-

halten, werden die gem. § 8 (3) BauNVO sonst ausnahmsweise 

zulässigen Nutzungen im Plangebiet (Wohnungen für Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonal sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter; Anla-

gen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke; 

Vergnügungsstätten) ausgeschlossen. Darüberhinaus werden auch 

Einzelhandelsnutzungen sowie Betriebe, die sexuellen Darbietungen 

oder Dienstleistungen dienen, im Plangebiet ausgeschlossen.  

Die Zulässigkeit von Betrieben, die sexuellen Darbietungen und/oder 

Dienstleistungen dienen, wird zudem ausgeschlossen, um damit der 

Gefahr von Trading Down Effekten an dem Gewerbestandort entge-

gen zu wirken. 
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3.2 Maß der baulichen Nutzung 
3.2.1 Baukörperhöhen und Geschossigkeit 
Aufgrund der stark schwankenden Geschosshöhen bei gewerblichen 
Bauten wird auf die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse im Be-
bauungsplan verzichtet. An Stelle dessen wird mit der Festsetzung 
der maximalen Baukörperhöhe eine eindeutig definierte Obergrenze 
für die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen festgesetzt. Die 
Festsetzungen zu den Baukörperhöhen sind das Ergebnis der Abwä-
gung zwischen einer möglichst wirtschaftlichen und flächensparenden 
Grundstücksnutzung und den Erfordernissen zur Berücksichtigung 
des Landschaftsbildes. 
Die Baukörperhöhe wird im Plangebiet mit 98,0 m ü. NHN  bzw. 99,0 
m ü. NHN festgesetzt. Dies entspricht bezogen auf das derzeitige 
Geländeniveau einer Baukörperhöhe von ca. 12,0 m. Damit orientiert 
sich die Bebauung in ihrer maximalen Höhenentwicklung an dem 
auch in den angrenzenden Siedlungsgebieten zulässigen Maß. Eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist aufgrund die-
ser Höhenfestsetzungen daher nicht zu erwarten. 
Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhen für technisch er-
forderliche untergeordnete Bauteile kann ausnahmsweise gem. § 16 
(6) BauNVO um bis zu 3 m zugelassen werden. Die technische Erfor-
derlichkeit ist im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 
 
3.2.2 Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl / Bau-

massenzahl 
Innerhalb des Plangebietes wird die Grundflächenzahl (GRZ) in den 
Gewerbegebieten gem. § 17 BauNVO mit der zulässigen Obergrenze 
von 0,8 festgesetzt, um im Sinne eines sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden eine möglichst hohe Ausnutzung der festgesetzten 
Bauflächen zu ermöglichen. Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird im 
Hinblick auf die geplante Nutzung auf einen Wert von 1,0 einge-
schränkt. Die Festsetzung einer Baumassenzahl (BMZ) ist aus städ-
tebaulichen Gründen nicht erforderlich, da die Obergrenzen gem. § 
17 BauNVO in der Kombination aus Grundflächenzahl und Bauvolu-
men ohnehin nicht überschritten werden können.  
 
3.3 Überbaubare Flächen / Baugrenzen / Baulinien 
Die überbaubaren Flächen werden mit Ausnahme der für die Führung 
der Entwässerungsleitungen benötigten Flächen mit Baugrenzen 
großzügig eingefasst, wodurch eine hohe Flexibilität in der Grund-
stücksausnutzung gegeben ist. In Fortführung des südlich angren-
zenden Bebauungsplanes halten die Baugrenzen zu den 
Straßenverkehrsflächen einen Abstand von 5,50 m ein. 
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3.4 Bauweise / Bauformen 
Um eine möglichst große Flexibilität hinsichtlich der Errichtung von 

Betriebshallen und sonstigen Produktionsstätten im Plangebiet zu 

eröffnen, wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, in der in einer 

grundsätzlich offenen Bauweise im Gewerbegebiet gem. § 22 BauN-

VO auch Baukörper von über 50 m Länge zulässig sind. 

 

3.5 Bauliche Gestaltung  
Gestalterische Vorgaben für die Entwicklung des Gewerbegebietes 

beschränken sich auf Regelungen zur Einfriedung der Grundstücke 

sowie zur Anordnung von Werbeanlagen. Einfriedigungen innerhalb 

des Gebietes sind demnach nur mit heimischen, ortstypischen He-

cken oder mit einem max. 2,50 m hohen, „nicht blickdichten“ Metall-

zaun (z. B. Draht-, Stabgitter- oder Profilmattenzaun) zulässig. Damit 

soll ein einheitliches Erscheinungsbild der Grundstücke zum öffentli-

chen Straßenraum mit einem hohen Grünanteil gesichert werden, 

ohne die Sicherheitsbedürfnisse der Betriebe im Bezug auf Einzäu-

nung der Grundstücke zu vernachlässigen.  

In Anlehnung an die entlang der Dülmener Straße geltenden Rege-

lungen werden im Plangebiet Regelungen für die Anordnung (Lage, 

Größe, maximale Höhe) von Werbeanlagen getroffen, um eine Beein-

trächtigung des Straßenbildes durch unverhältnismäßig große oder 

hohe  Werbeanlagen auszuschließen. 

 
 
4 Erschließung  
Die Erschließung der überwiegenden Teile des Plangebietes erfolgt 

durch eine direkte Anbindung an den Erlenweg und im weiteren Ver-

lauf an die Dülmener Straße. In nördlicher Richtung ist der Erlenweg 

abgebunden, sodass eine Beeinträchtigung der Wohnbauflächen 

durch gewerbliche Verkehre ausgeschlossen ist. 

Zur Erschließung der östlichen Teilflächen des Plangebietes wird in 

zentraler Lage eine Stichstraße in Richtung Osten geführt. 

 

4.1 Rad- und Fußwegenetz  
Die Erschließung des Plangebietes für den Fußgänger erfolgt über 

die entlang des Erlenwegs und der Straße „Am Teigelkamp” beste-

henden, straßenbegleitenden Fußwege.   

Der nördliche Teil des Erlenwegs bildet mit der Straße „Am Teigel-

kamp” einen Teil der innerörtlichen Radwegeverbindung von Coes-

feld nach Lette. Geplant ist, den Erlenweg als Fahrradstraße 

auszuweisen. Im Rahmen der konkreten Querschnittsgestaltung des 

Erlenwegs wird diesem Umstand Rechnung getragen.  
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4.2 Ruhender Verkehr  
Die gemäß den bauordnungsrechtlichen Vorschriften erforderlichen 

Stellplätze sind jeweils auf den privaten Grundstücksflächen nachzu-

weisen.  

 

4.3 Öffentlicher Personennahverkehr  
Über die auf der Dülmener Straße (Haltestelle Dieselstraße) verkeh-

renden Buslinien ist das Plangebiet an das Netz des ÖPNV ange-

bunden. Der Bahnhof Coesfeld befindet sich nördlich des 

Plangebietes in einer Entfernung von ca. 1,8 km. 

 

 

5 Natur und Landschaft / Freiraum 
5.1 Grünkonzept  
Am nördlichen Rand des Plangebietes wird zur Abschirmung der ge-

planten Gewerbeflächen zu den angrenzend bestehenden bzw. ge-

planten Wohnbauflächen eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

„Schutz- und Trenngrün” in einer Breite von 12,50 m festgesetzt. Die-

se Grünfläche dient der Aufnahme eines Lärmschutzwalls und ist im 

Bereich des Walls vollständig mit bodenständigen Gehölzen zu be-

pflanzen. Die südliche, den Gewerbegrundstücken zugewandte Seite 

des Walls bis zur Wallkrone wird als „private Grünfläche” festgesetzt 

und den angrenzenden Gewerbegrundstücken zugeschlagen. Der 

nördliche Teil wird als „öffentliche Grünfläche” inklusive eines Unter-

haltungsweges festgesetzt. 

In östlicher Richtung wird aufgrund der bereits bestehenden dichten 

Eingrünung des angrenzenden Regenrückhaltebeckens auf den Ge-

werbeflächen keine weitere Eingrünung zur Landschaft hin erforder-

lich. 

 

5.2 Eingriffsregelung 
Mit der Planung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 ff 

BNatSchG vorbereitet, der gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a (3) 

BauGB vom Verursacher auszugleichen ist.  

Insgesamt entsteht mit der Planung ein Biotopwertdefizit (vgl. An-

hang), welches auf externen Flächen oder durch den Ankauf von Bio-

topwertpunkten ausgeglichen werden muss. Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen sind auf Dauer anzulegen, zu pflegen und recht-

lich zu sichern. Lage und Art der Ausgleichsmaßnahmen werden bis 

zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes festgelegt. 
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5.3 Biotop- und Artenschutz 
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW* ist im Rahmen der 

artenschutzrechtlichen Prüfung festzustellen, ob Vorkommen europä-

isch geschützter Arten im Plangebiet aktuell bekannt oder zu erwar-

ten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund der Wirkungen des 

Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften potenzi-

ell nicht ausgeschlossen werden können – bzw. ob und welche Maß-

nahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte erforderlich 

werden. 

Die im Plangebiet vorhandenen Biotopstrukturen werden hinsichtlich 

ihres Habitatpotenzials für planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten 

geprüft und Auswirkungen der Planung auf die Lebensräume und die 

Arten gem. § 44 (1) BNatSchG prognostiziert.  

 

• Bestandsbeschreibung 
Das Plangebiet (ca. 1,41 ha) liegt im Süden der Ortslage Coesfeld - 

zwischen dem Erlenweg und dem Rückhaltebecken des Tüsken-

bachs im Osten.  

Während in westliche und südliche Richtung eine Wohnbebauung 

bzw. ein Gewerbegebiet besteht, beginnt in nördliche Richtung, im 

Anschluss an die B 525, die Stadtlage von Coesfeld. Aktuell grenzt 

noch eine landwirtschaftliche genutzte Fläche an das nördliche Plan-

gebiet. In östliche Richtung besteht ein Regenrückhaltebecken, wel-

ches nahezu vollständig mit einem Gehölzsaum umgeben ist.  

Gehölzstrukturen befinden sich im Plangebiet nicht. 

 

• potentielles Arteninventar 
Laut Abfrage des Fachinformationssystems* (FIS) kommen im Be-

reich des Plangebietes, Messtischblatt 4009 (Quadrant 3) 33 pla-

nungsrelevante Arten vor; dazu gehören unter Berücksichtigung der 

im Plangebiet bzw. im Umfeld vorkommenden Lebensraumtypen 

(Fließgewässer, Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, 

Äcker, Säume, Hochstaudenfluren, Gärten, Siedlungsbrachen, Ge-

bäude, Stillgewässer) 11 Fledermaus- und 22 Vogelarten (s. Tab. 1). 

Amphibienarten sind gem. Fachinformationssystem nicht zu erwarten. 

 

• Vorkommen planungsrelevanter Arten 
Das potentiell denkbare Arteninventar im Bereich des Plangebietes 

kann unter Berücksichtigung der tatsächlich erfassten Habitatstruktu-

ren und der Habitatausstattung sowie der bestehenden Vorbelastun-

gen durch Verkehrsbewegungen der lokalen Anwohner eingegrenzt 

werden, weil die spezifischen Lebensraumansprüche der potentiell zu 

erwartenden Arten nicht erfüllt werden. Darüber hinaus kann u.U. 

eine mögliche Betroffenheit der o.g. planungsrelevanten Arten aus-

geschlossen werden, da mit Umsetzung des Planvorhabens keine 

* Ministerium für Wirtschaft, 

Energie, Bauen, Wohnen und 

Verkehr NRW und des 

Ministeriums für Klimaschutz, 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur 

und Verbraucherschutz vom 

22.12.2010: Artenschutz in der 

Bauleitplanung und bei der 

baurechtlichen Zulassung von 

Vorhaben. Gemeinsame 

Handlungsempfehlungen  

 

 

*  Landesamt für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz (LANUV) 

Nordrhein-Westfalen, 2014: 

Fachinformationssystem 

geschützte Arten in NRW. 

www.naturschutzinformationen-

nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt  
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ihrer essentiellen Habitate überplant werden. 

 

Tab. 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 3 im Messtischblatt 4009, Stand: März 
2016. Erhaltungszustände: G = günstig, U = unzureichend, S = schlecht. WS = Wo-
chenstube, WQ = Winterquartier, ZQ = Zwischenquartier. XX = Hauptvorkommen, X 
= Vorkommen, (X) = potentielles Vorkommen. 

 
 
In Bezug auf die theoretisch denkbaren Fledermausarten (vgl. Tab. 

1) können Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG in vorliegen-

dem Fall ausgeschlossen werden, da keine Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten bzw. essentiellen Nahrungshabitate im Plangebiet 

vorhanden sind. Die Ackerfläche könnte in dieser Hinsicht lediglich 

eine Funktion als nicht essentielles Nahrungshabitat darstellen.  

Eine Betrachtung der Biotopstrukturen im Hinblick auf planungsrele-

vante Vogelarten führt zu dem Ergebnis, dass die Ackerfläche des 

Plangebietes – im Sinne einer worst-case-Betrachtung – eine Funkti-

on als Teilnahrungshabitat z.B. für Greifvogelarten (Habicht, Sper-

ber, Mäusebussard, Turmfalke) darstellen könnte. 

Teilnahrungshabitate übernehmen hier jedoch (bei der Größe des 

Plangebietes und den umliegenden, mindestens gleichwertigen Bio-
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topstrukturen) keine essentiellen Funktionen. Die Ackerfläche ist für 

Vogelarten des Offenlandes (Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn) auf-

grund der bestehenden bzw. angrenzenden Nutzungen und den da-

mit verbundenen Vorbelastungen und Störungen als Fortpflanzungs- 

bzw. Ruhestätte nicht geeignet. Darüber hinaus scheint eine detail-

liertere Betrachtung der potentiellen Arten hier nicht erforderlich, da 

alle höherwertigen Biotopstrukturen, wie z.B. das in östlicher Rich-

tung angrenzende Regenrückhaltebecken mitsamt den umgebenden 

Gehölzstrukturen oder auch die Hofstelle „Bellerich“ außerhalb des 

Plangebietes liegen und daher von der Planung nicht unmittelbar im 

Sinne der Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG betroffen sein 

werden.  

 

• Auswirkungsprognose 
Die Planung sieht vor, auf einer derzeit landwirtschaftlich genutzten 

Ackerfläche, in unmittelbarer Umgebung zu bestehender gewerbli-

cher Nutzung ein Gewerbegebiet auszuweisen. Bei Umsetzung des 

Planvorhabens sind jedoch voraussichtlich keine essentiellen Le-

bensräume planungsrelevanter Fledermaus- bzw. Vogelarten betrof-

fen, so dass keine Verbotstatbestände gemäß § 44 (1) BNatSchG zu 

erwarten sind. 

 

5.4 Wasserwirtschaftliche Belange  
Östlich angrenzend an das Plangebiet besteht ein Regenrückhalte-

becken (RRB), das vom Tüskenbach durchflossen wird. Das Regen-

rückhaltebecken wird durch die vorliegende Planung weder räumlich 

noch in seiner Funktion berührt. 

 

5.5 Forstliche Belange  
Forstliche Belange sind von der Planung nicht betroffen.  

 

5.6 Anforderungen des Klimaschutzes und der Anpas-
sung an den Klimawandel 

Das Plangebiet befindet sich in Ortsrandlage unmittelbar im An-

schluss an bestehende Erschließungsstrukturen. Synergieeffekte der 

Erschließung sowie der Ver- und Entsorgung können daher genutzt 

werden. Die im Plangebiet geplanten Gebäude werden nach den ak-

tuellen Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV) errichtet. 

Dadurch werden bautechnische Standardanforderungen zum effizien-

ten Betriebsenergiebedarf sichergestellt.  

Mit dem geplanten Vorhaben werden weder Folgen des Klimawan-

dels erheblich verstärkt noch sind Belange des Klimaschutzes unver-

hältnismäßig negativ betroffen.  
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6 Ver- und Entsorgung  
6.1 Gas-, Strom- und Wasserversorgung  
Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes (Strom und Wasser) ist 

durch die Erweiterung der bestehenden Netze durch die Stadtwerke 

Coesfeld gesichert. Eine Versorgung des Gebietes mit Gas ist nur bei 

ausreichender Wirtschaftlichkeit der Versorgung möglich. 

 

6.2 Abwasserentsorgung  
Die Entsorgung des Abwassers ist im Trennsystem vorgesehen. 

Das anfallende Schmutzwasser soll über die im Erlenweg bestehen-

den Kanalisationsanlagen entsorgt werden. Das Niederschlagswas-

ser soll durch Anschluss an das östlich gelegene Rückhaltebecken 

mit Regenklärbecken abgeleitet werden.  Zur Sicherung dieser Lei-

tungstrassen wird im Bebauungsplan ein entsprechendes Geh-, Fahr- 

und Leitungsrecht für die Stadtwerke sowie ein Leitungsrecht für die 

Anlieger festgesetzt 

 

6.3 Löschwasser 
Unter Berücksichtigung der festgesetzten Nutzung und Dichte der 

Bebauung (Gewerbegebiet, GFZ 1,0) beträgt die erforderliche 

Löschwassermenge im Plangebiet gem. DVGW-Regelwerk „Ar-

beitsblatt W 405“ Abschnitt 5  i.V.m. Tabelle 1 des z.g. Arbeits-

blattes für Gewerbegebiete (GE) mind. 96 cbm/h und muss für 

eine Löschzeit von 2 Stunden zur Verfügung stehen. 

Die notwendige Löschwassermenge kann gemäß der vertraglichen 

Vereinbarung der Stadt Coesfeld mit den Stadtwerken aus der im 

Erlenweg verlaufenden Trinkwasserleitung zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

 

7 Altlasten und Kampfmittelvorkommen 
Altlasten sind innerhalb des Plangebietes aufgrund der bisherigen 

landwirtschaftlichen Nutzung nicht bekannt oder zu vermuten. 

Das Vorkommen von Kampfmitteln im Plangebiet ist nicht bekannt, 

kann aber nicht völlig ausgeschlossen werden. 

Weist bei der Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub auf 

außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden verdächtige Ge-

genstände entdeckt, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 

Kampfmittelbeseitigungsdienst durch das Ordnungsamt der Stadt 

Coesfeld zu verständigen. 

 

 

8 Immissionsschutz  
Mit der vorliegenden Planung erfolgt eine Arrondierung der beste-

henden Gewerbeflächen in Richtung Norden.  
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Als wesentliche Maßnahme zum Immissionsschutz erfolgt die Gliede-

rung des Gebietes nach Abstandserlass NRW (siehe Pkt. 3.1).  

Im Norden des Plangebietes ist zur Abschirmung des Plangebietes 

zu den angrenzenden bestehenden und geplanten Wohnbauflächen 

die Anlage eines Lärmschutzwalls mit einer Höhe von 3,50 m geplant.  

Im Hinblick auf die Verträglichkeit der konkret im Plangebiet vorgese-

henen Nutzungen wurde eine gutachterliche Immissionen zu potenzi-

ellen Schall- und Geruchseinwirkungen auf die angrenzende 

Wohnbebauung durchgeführt*. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass eine Beeinträchtigung der am Er-

lenweg geplanten und vorhandenen Wohnbebauung durch die konk-

ret geplanten gewerblichen Nutzungen weder im Hinblick auf die 

damit verbundenen Schallimmissionen noch durch mögliche Ge-

ruchsimmissionen zu erwarten ist. 

 

Östlich des Plangebietes befindet sich eine landwirtschaftliche Hof-

stelle.  Auf Basis der dort genehmigten Tierhaltungsplätze (160 Plät-

ze für Rinderhaltung) ist nicht davon auszugehen, dass hiervon 

erhebliche Geruchsimmissionen auf das Plangebiet einwirken, die zu 

einer Beeinträchtigung der gewerblichen Nutzung führen würde. 

 

 

9 Denkmalschutz  
Belange des Denkmalschutzes sind im Plangebiet nicht betroffen. Im 

Falle von kulturhistorisch wichtigen Bodenfunden sind die Vorschrif-

ten des Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten. Ein entsprechen-

der Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

10 Fragen der Durchführung und Bodenordnung 
Maßnahmen der Bodenordnung sind zur Umsetzung des Bebau-

ungsplanes nicht erforderlich.  

 

 

11 Flächenbilanz 
Gesamtfläche 1,41 ha – 100 % 

davon: 

– Gewerbegebiet  1,19 ha – 84,4 % 

– Öffentliche Verkehrsfläche  0,10 ha – 7,1 % 

– Öffentliche Grünfläche  0,07 ha – 5,0 % 

– Private Grünfläche  0,05 ha – 3,5 % 

 

 

12 Umweltbericht  
Der Umweltbericht fasst die Ergebnisse der gem. §§ 2 (4) i.V.m. § 1 

* Immissionsschutz-Gutachten, 

Schalltechnische Beurteilung im 

Rahmen der Bauleitplanung zur 

Ausweisung gewerblicher 

Nutzungen im Bereich Erlenweg, 

Schallimmissionsprognose 

Nr. 05 0413 16, Uppenkamp und 

Partner, Ahaus, Juli 2016; 

 Gutachterliche Stellungnahme: 

 Bebauungsplan Nr. 141 „Ge-

werbegebiet östlich Erlenweg” - 

Geruchsimmissionen Uppen-

kamp und Partner, Ahaus, Juli 

2016 
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(6) Nr. 7 und 1a BauGB durchzuführenden Umweltprüfung zusam-

men, in der die mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans 

voraussichtlich verbundenen Umweltauswirkungen ermittelt und be-

wertet wurden. Inhaltlich und in der Zusammenstellung der Daten 

berücksichtigt der Umweltbericht die Vorgaben der Anlage zu §§ 2 (4) 

und 2a BauGB. Der Untersuchungsrahmen des Umweltberichts um-

fasst im wesentlichen das Plangebiet des Bebauungsplans. Je nach 

Erfordernis und räumlicher Beanspruchung des zu untersuchenden 

Schutzguts erfolgt eine Variierung dieses Untersuchungsraums. 

 

12.1 Beschreibung des Vorhabens und der Umweltschutz-
ziele 

• Vorhaben 
Im südlichen Bereich der Stadt Coesfeld, zwischen der Bundesstraße 

525 und dem Gewerbegebiet an der Boschstraße ist auf einer derzeit 

landwirtschaftlich genutzten Fläche die Ausweisung eines rund 1,41 

ha großen Gewerbegebietes beabsichtigt. 

Das Plangebiet liegt im Süden der Ortslage Coesfeld - zwischen dem 

Erlenweg und dem Rückhaltebecken des Tüskenbachs im Osten.  

Während in westliche und südliche Richtung eine Wohnbebauung 

bzw. ein Gewerbegebiet besteht, beginnt in nördliche Richtung, im 

Anschluss an die B 525, die Stadtlage von Coesfeld. Aktuell grenzt 

noch eine landwirtschaftliche genutzte Fläche an das nördliche Plan-

gebiet. In östliche Richtung besteht ein Regenrückhaltebecken, wel-

ches nahezu vollständig mit einem Gehölzsaum umgeben ist.  

 

• Umweltschutzziele 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Coesfeld stellt den 

westlichen Teil des Plangebietes als „gewerbliche Baufläche”, den 

östlichen Teil als „Flächen für die Landwirtschaft” dar.  

Darüber hinaus liegt für das Plangebiet der Landschaftsplan (LP) 

„Rorup“ in seiner Fassung von Oktober 2004 vor. Für das Plangebiet 

wird das Entwicklungsziel der „Anreicherung einer Landschaft mit 

naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden 

Elementen“ dargestellt. Mit Rechtskraft des aufzustellenden Bebau-

ungsplanes tritt der Landschaftsplan an seinen Außengrenzen zu-

rück. Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet (LSG) mit 

räumlich-funktionalem Bezug LSG „Roruper Mark“ (LSG-4009-0003) 

liegt in östlicher Richtung in einer Entfernung von ca. 1,5 km. 

Natura 2000 Gebiete sind im auswirkungsrelevanten Umfeld (2 km 

Umkreis) nicht vorhanden. 

 

Die auf den im folgenden genannten Gesetzen bzw. Richtlinien basie-

renden Vorgaben für das Plangebiet werden je nach Planungsrele-

vanz inhaltlich bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter 
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konkretisiert. 

 

 

 

Tab. 2: Beschreibung der Umweltschutzziele. 

Umweltschutzziele 

Mensch Hier bestehen fachliche Normen, die insbesondere auf den Schutz des Menschen vor 
Immissionen (z.B. Lärm) und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zielen (z.B. 
Baugesetzbuch, TA Lärm, DIN 18005 Schallschutz im Städtebau).  

Bezüglich der Erholungsmöglichkeit und Freizeitgestaltung sind Vorgaben im Bauge-
setzbuch (Bildung, Sport, Freizeit und Erholung) und im Bundesnaturschutzgesetz (Er-
holung in Natur und Landschaft) enthalten. 

Biotoptypen, 

Tiere und Pflanzen,  

Biologische Vielfalt, 

Arten- und Bio-

topschutz 

Die Berücksichtigung dieser Schutzgüter ist gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz, 
dem Landschaftsgesetz NW, dem Bundeswaldgesetz und dem Landesforstgesetz 
NRW und in den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches (u.a. zur Siche-
rung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Tier- und 
Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie Erhalt des 
Walds wegen seiner Bedeutung für die Umwelt und seiner ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Funktion) sowie der Bundesartenschutzverordnung vorgegeben. Wei-
tere Auskünfte geben die Fachinformationssysteme des Landesamts für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz (LANUV). 

Boden und Wasser Hier sind die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, des Bundes- und Landesbo-
denschutzgesetzes (u.a. zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Bo-
den, zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung der Bodenfunktionen), der 
Bundesbodenschutzverordnung und bodenschutzbezogene Vorgaben des Baugesetz-
buches (z.B. Bodenschutzklausel) sowie das Wasserhaushaltsgesetz und das Lan-
deswassergesetz (u.a. zur Sicherung der Gewässer zum Wohl der Allgemeinheit und 
als Lebensraum für Tier und Pflanze) die zu beachtenden gesetzlichen Vorgaben. 

Landschaft Die Berücksichtigung dieses Schutzguts ist gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz, 
dem Landschaftsgesetz NW (u.a. zur Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswerts der Landschaft) und in den entsprechenden Paragraphen 
des Baugesetzbuches vorgegeben. 

Luft und Klima Zur Erhaltung einer bestmöglichen Luftqualität und zur Vermeidung von schädlichen 
Umwelteinwirkungen sind die Vorgaben des Baugesetzbuchs, des Bundesimmissions-
schutzgesetzes und der TA Luft zu beachten. Indirekt enthalten über den Schutz von 
Biotopen das Bundesnaturschutzgesetz und direkt das Landschaftsgesetz NW Vorga-
ben für den Klimaschutz. 

Kultur- und  

Sachgüter 

Bau- oder Bodendenkmale sind durch das Denkmalschutzgesetz unter Schutz gestellt. 
Der Schutz eines bedeutenden, historischen Orts- und Landschaftsbilds ist in den ent-
sprechenden Paragraphen des Baugesetzbuchs bzw. des Bundesnaturschutzgesetzes 
vorgegeben. 
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12.2 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands und 

Auswirkung bei Durchführung der Planung 

 (Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen) 

Tab. 3: Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands und Auswirkungsprognose. 

Schutzgut Bestandsbeschreibung Umweltauswirkungen 

Mensch - Die ackerbaulich genutzten Flächen im 

Plangebiet dienen der Nahrungsmitteler-

zeugung. 

- Westlich angrenzend bestehen gewerbli-

chen Nutzungen; In südlicher Richtung liegt 

ein Gewerbegebiet. Die ansässigen Betrie-

be übernehmen eine Arbeitsplatzfunktion. 

- Die umliegenden Wirtschaftswege werden 

von Anwohnern für Zwecke der Naherho-

lung genutzt. 

- Mit der Inanspruchnahme landwirtschaftli-

cher Flächen ist ein Verlust von Flächen zur 

Nahrungsmittelproduktion verbunden. 

- Der Immissionsschutz zu einer beabsichtig-

ten Wohnbebauung im Norden kann si-

chergestellt werden. 

- Die das Plangebiet umgebenden Wege 

bleiben erhalten. Dadurch wird die Möglich-

keit der Naherholung für Anwohner nicht 

erheblich eingeschränkt.  

- Mit der Planung werden keine erheblich 

nachteiligen Beeinträchtigungen auf das 

Schutzgut vorbereitet. 

Biotoptypen, 

Tiere und 

Pflanzen, 

Biologische 

Vielfalt 

- Das Plangebiet wird in erster Linie landwirt-

schaftlich genutzt. 

- In östlicher Richtung besteht ein Regen-

rückhaltebecken, welches nahezu vollstän-

dig mit einem Gehölzsaum umgeben ist. 

- Nördlich des Plangebietes ist Wohnbebau-

ung geplant. 

- Südlich und westlich angrenzend bestehen 

gewerblichen Nutzungen. 

 

- Bei Durchführung des Planvorhabens wird 

die landwirtschaftlich genutzte Fläche einer 

gewerblichen Bebauung zugeführt.  

- Unter Berücksichtigung und Umsetzung des 

erforderlichen Eingriffsausgleiches werden 

mit der Plandurchführung keine voraus-

sichtlichen, erheblich nachteiligen Be-

einträchtigungen auf das Schutzgut 

vorbereitet. 

Arten- und  

Biotopschutz 

- Es liegen keine (europäischen) Schutzge-

bietsausweisungen innerhalb des Plange-

bietes bzw. im näheren Umfeld (2 km

Umkreis) vor. 

- Geschützte Biotope sind im Plangebiet bzw. 

im unmittelbaren Umfeld nicht vorhanden. 

- Das Plangebiet ist für planungsrelevante

Arten (Fledermäuse, Vögel) insgesamt von

untergeordneter Bedeutung und übernimmt

keine essentiellen Funktionen. Es ist durch

die intensive landwirtschaftliche Nutzung

und durch die bestehenden Gewerbebetrie-

be vorbelastet (vgl. Kap. „Biotop- und Ar-

tenschutz“). 
 

- Unter Berücksichtigung des erforderlichen 

Eingriffsausgleichs werden keine voraus-

sichtlichen artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände gemäß § 44 (1) 

BNatSchG vorbereitet. 
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Schutzgut Bestandsbeschreibung Umweltauswirkungen 
Boden - Dem Plangebiet unterliegt gem. der Boden-

karte des Geologischen Dienst NRW im 

nördlichen Bereich Braunerde-Pseudogley 

z.T. ein typischer Pseudogley Die Ertrags-

fähigkeit liegt im mittleren Bereich (Boden-

schätzung zwischen 30 – 50). Die nutzbare 

Feldkapazität, die ein Maß der natürlichen 

Bodenfruchtbarkeit und der landwirtschaftli-

chen Ertragssicherheit darstellt liegt eben-

falls im mittleren Bereich. Die Befahr- und 

Bearbeitbarkeit des Bodens ist gelegentlich 

eingeschränkt. 

- Eine Schutzwürdigkeit der Böden wurde 

vom Geologischen Dienst NRW nicht be-

wertet. 

- Das Planvorhaben trägt zu einer weiteren 

Versiegelung eines nicht vermehrbaren 

Schutzgutes, das u.a. zur Nahrungsmittel-

produktion genutzt wird bei. 

- Die Pedogenese (Bodenentwicklung) wird 

im Bereich der zukünftigen Bebauung voll-

ständig unterbunden. Natürlich gewachsene 

Bodenprofile gehen verloren.  

- Unter Berücksichtigung der erforderli-

chen Ausgleichsmaßnahmen, mit denen 

in der Regel auch eine Aufwertung der Bo-

denverhältnisse verbunden ist, sind diese 
Beeinträchtigungen jedoch nicht als er-
heblich einzustufen. 

 

Wasser - Östlich des Plangebietes besteht ein Re-

genrückhaltebecken, dass vom Tüskenbach 

durchflossen wird. Der Abfluss des Tüsken-

bach aus dem Regenrückhaltebecken ist 

verrohrt und verläuft aus südöstlicher in 

nordwestliche Richtung östlich des Plange-

bietes.  

- Das Plangebiet liegt im Bereich des 

Grundwasserkörpers „Münsterländer Ober-

kreide/ West“. Es bestehen Störungen der 

Grundwasserverhältnisse durch Dränagen. 

- Wasserschutzgebiete sind im Plangebiet 

nicht vorhanden. 

- Durch das Planvorhaben sind keine gewäs-

serbeeinträchtigenden Auswirkungen zu 

erwarten.  

- Mit den zu erwartenden Versiegelungen ist 

eine Beeinträchtigung der Grundwasser-

neubildungsrate auf lokaler Ebene verbun-

den, die sich jedoch unter Berücksichtigung 

der Anforderungen des § 51a LWG (Besei-

tigung von Niederschlagswasser) nicht er-

heblich auf den Wasserhaushalt auswirkt. 

Es werden keine erheblich nachteiligen 
Beeinträchtigungen auf das Schutzgut vor-

bereitet. 

Luft und Klima  - Ausgeprägte Kaltluftentstehungsbereiche 

oder Flächen die als bedeutende Frischluft-

produzenten fungieren, sind im Plangebiet 

nicht vorhanden.  

- Das Plangebiet wird von den klimatischen 

und lufthygienischen Wirkungen der in 

Hauptwindrichtung gelegenen Wohnbebau-

ung bzw. den sich in westlicher Richtung 

anschließenden Gewerbeflächen geprägt. 

Darüber hinaus bestehen überlagernde Ein-

flüsse aufgrund der großräumigen landwirt-

schaftlichen Nutzung im weiteren Raum.  

- Mit dem Planvorhaben ist der Verlust einer 

Ackerfläche von untergeordneter Bedeu-

tung verbunden. 

- Es findet eine Erweiterung des Siedlungs-

klimas mit einer gemäßigten baulichen Ver-

dichtung statt.  

- Es ist mit zusätzlichen Schadstoffemissio-

nen durch verstärkten Anwohnerverkehr zu 

rechnen. 

- Die negativen Aspekte durch die zusätzli-

che Wohnbebauung führen nicht zu erheb-
lichen Beeinträchtigungen auf das 
Schutzgut. Der vorherrschende Einfluss 

des derzeit bestehenden Klimas bleibt er-

halten. 
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Schutzgut Bestandsbeschreibung Umweltauswirkungen 
Landschaft - Die Landschaft des Plangebietes ist auf-

grund der Lage zwischen der B 525 im 
Norden, einer bestehenden Gewerbenut-
zung und einem sich südlich anschließen-
den Gewerbegebiet deutlich vorbelastet.  

- In östlicher Richtung besteht ein Regen-
rückhaltbecken. 

- Durch die Erweiterung der Gewerbefläche 
ist kein erheblich nachteiliger Eingriff in das 
bereits deutlich vorbelastete Landschafts-
bild zu erwarten. Eine wirkungsvolle Ein-
grünung nach Norden ist jedoch zu 
empfehlen und wird durch den zu bepflan-
zenden Lärmschutzwall festgesetzt. 

- Im Osten besteht bereits eine Eingrünung 
durch den Gehölzsaum um das Regen-
rückhaltebecken. 

- Das Plangebiet ist bereits deutlich vorge-
prägt, so dass keine erheblichen Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes 
entstehen. 

Kultur-  
und Sachgüter 

- Sachgüter sind augenscheinlich im Plange-
biet nicht vorhanden. 

- Kulturgüter sind nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht vorhanden. Die Böden sind 
nicht als Kulturgut klassifiziert. 

- Eine erhebliche Betroffenheit von Sachgü-
tern ist nicht zu erwarten. 

- Kulturgeschichtliche Bodenfunde, die wäh-
rend der Erdarbeiten freigelegt werden sind 
der unteren Denkmalbehörde der Stadt an-
zuzeigen. 

- Insgesamt sind keine erheblichen Beein-
trächtigungen zu erwarten. 

Wirkungsge-
füge zwischen 
den Schutzgü-
tern 

- Die Schutzgüter stehen in ihrer Ausprägung 
und Funktion untereinander in Wechselwir-
kung. Dominierend wirkte und wirkt die 
landwirtschaftliche Ackernutzung sowie die 
bestehenden Vorbelastungen aufgrund der 
angrenzenden Wohn- und Gewerbegebiete. 
Hieraus resultieren i.d.R. nachteilige Aus-
wirkungen auf die Struktur- und Artenvielfalt 
von Flora und Fauna, aber auch auf den 
Boden- und Wasserhaushalt (z.B. überhöh-
ter Düngemitteleintrag). Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern, die über diese 
„normalen“ ökosystemaren Zusammenhän-
ge hinausgehen, bestehen nicht.  

Es bestehen keine Wirkungszusammenhän-
ge, die über das normale Maß hinausgehen, 
so dass eine negative Kumulation von er-
heblichen Auswirkungen nicht zu erwarten 
ist. 

 
 
12.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands 

bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 
Von einer Änderung der bestehenden Strukturen im Plangebiet ist bei 
Nichtdurchführung der Planung nicht auszugehen. Die Flächen wür-
den voraussichtlich weiter in ihrem derzeitigen Umfang, d.h. landwirt-
schaftlich zur Produktion von Nahrungsmitteln genutzt. Eine 
natürliche Entwicklung im Sinne einer sekundären Sukzession und 
damit einhergehend eine ökologische Verbesserung ist nicht zu er-
warten. 
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12.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

• Nutzung erneuerbarer Energien und sparsamer Umgang 
mit Energien 

Das Plangebiet befindet sich in Ortsrandlage unmittelbar im An-
schluss an bestehende Erschließungsstrukturen. Synergieeffekte der 
Erschließung sowie der Ver- und Entsorgung können daher genutzt 
werden. Die im Plangebiet geplanten Gebäude werden nach den ak-
tuellen Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV) errichtet. 
Dadurch werden bautechnische Standardanforderungen zum effizien-
ten Betriebsenergiebedarf sichergestellt.  
Mit dem geplanten Vorhaben werden weder Folgen des Klimawan-
dels erheblich verstärkt noch sind Belange des Klimaschutzes unver-
hältnismäßig negativ betroffen.  
 
• Eingriffsregelung 
Mit der Planung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 ff 
BNatSchG vorbereitet, der gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a (3) 
BauGB vom Verursacher auszugleichen ist.  
 
12.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Um ausreichend Gewerbeflächen zu gewährleisten, hat die Stadt 
Coesfeld beschlossen, mit der vorliegenden Aufstellung die planungs-
rechtlichen Grundlagen für eine maßvolle Entwicklung weiterer Ge-
werbeflächen zu schaffen. Anderweitige Planungsmöglichkeiten für 
die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen in vergleichbarer sied-
lungsnaher Lage bestehen derzeit nicht. 
 
12.6 Zusätzliche Angaben 
Die erforderliche Datenerfassung für die Umweltprüfung erfolgte an-
hand von Erhebungen bzw. Bestandskartierungen des städtebauli-
chen und ökologischen Zustandes im Plangebiet sowie der 
unmittelbaren Umgebung. 
Darüber hinaus gehende technische Verfahren wurden nicht erforder-
lich. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen 
Angaben traten nicht auf. 
 
12.7 Monitoring 
Gem. § 4c BauGB sind die vom Bebauungsplan ausgehenden erheb-
lichen Umweltauswirkungen von den Gemeinden zu überwachen. 
Hierin werden sie gem. § 4 (3) BauGB von den für den Umweltschutz 
zuständigen Behörden unterstützt.  
Die im Plangebiet getroffenen Festsetzungen lassen keine unvorher-
gesehenen erheblichen Umweltauswirkungen erwarten. 
Weitere Maßnahmen zum Monitoring beschränken sich auf die Prü-



 

 

 
22 

Bebauungsplan Nr. 141  
„Gewerbegebiet östl. Erlenweg“ 

Stadt Coesfeld 
 

 

fungen im Rahmen der baurechtlichen Zulassungsverfahren. Unbe-

nommen hiervon ist die Überprüfung seitens der für den Umwelt-

schutz zuständigen Behörden gem. § 4 (3) BauGB. 

 

12.8 Zusammenfassung 
Das Plangebiet liegt im Süden der Ortslage Coesfeld - zwischen dem 

Erlenweg und dem Rückhaltebecken des Tüskenbachs im Osten. Es 

wird derzeit intensiv-landwirtschaftlich genutzt.  

Während unmittelbar westlich des Erlenwegs zunächst gewerbliche 

Bauflächen anschließen, befindet sich im Nordwesten das Wohnge-

biet am Erlenweg / Baurat-Wolters-Straße. In südlicher Richtung 

grenzen ebenfalls gewerbliche Bauflächen an. Nach Osten bildet ein 

naturnah gestaltetes und mit Gehölzen umgebenes Regenrückhalte-

becken (RRB), das vom Tüskenbach durchflossen wird, die Grenze 

des Plangebietes und den Übergang zur freien Landschaft.   

 

Die durchgeführte artenschutzrechtliche Prüfung hat ergeben, dass 

durch die Planung keine Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG 

zu erwarten sind, da das Plangebiet aufgrund der Größe, Lage und 

Ausstattung mit Biotopstrukturen keine essentiellen Funktionen für 

planungsrelevante Arten übernimmt.  

 

Der Umweltbericht kommt nach Prüfung der Schutzgüter zu dem Er-

gebnis, dass unter Berücksichtigung der Eingriffsregelung keine er-

heblichen Beeinträchtigungen durch die Planung entstehen.  

Der mit der Planung verbundene Eingriff in Natur und Landschaft 

gem. § 14 ff BNatSchG ist gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a (3) 

BauGB vom Verursacher auszugleichen.  

 

Von einer Änderung der bestehenden Strukturen im Plangebiet ist bei 

Nichtdurchführung der Planung nicht auszugehen. Die Flächen wür-

den voraussichtlich weiter in ihrem derzeitigen Umfang, d.h. landwirt-

schaftlich genutzt. 

 

Die erforderliche Datenerfassung für die Umweltprüfung erfolgte an-

hand von Erhebungen bzw. Bestandskartierungen des städtebauli-

chen und ökologischen Zustandes im Plangebiet sowie der 

unmittelbaren Umgebung. 

Darüber hinaus gehende technische Verfahren wurden nicht erforder-

lich. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen 

Angaben traten nicht auf. 

Gem. § 4c BauGB sind die vom Bebauungsplan ausgehenden erheb-

lichen Umweltauswirkungen von den Gemeinden zu überwachen. 

Hierin werden sie gem. § 4 (3) BauGB von den für den Umweltschutz 

zuständigen Behörden unterstützt.  
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Die im Plangebiet getroffenen Festsetzungen lassen keine unvorher-

gesehenen erheblichen Umweltauswirkungen erwarten. 

 

 

Bearbeitet im Auftrag der Stadt Coesfeld 

Coesfeld, im Oktober 2016 

  

WOLTERS PARTNER 

Architekten & Stadtplaner GmbH 

Daruper Straße 15 · 48653 Coesfeld 
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ANHANG 
 

Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 
Zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird das Biotopwertverfah-

ren des Landes Nordrhein-Westfalen* angewandt. Da keine Inan-

spruchnahme oder Beeinträchtigung von besonders hochwertigen 

Flächen vorliegt, kann gemäß Arbeitshilfe das vereinfachte Verfahren 

angewendet werden. 

Dieses Verfahren wird für den Bestand vor dem Eingriff (Tab. 1) und 

den Zustand nach dem Eingriff (Tab. 2) durchgeführt. Die Biotopwert-

differenz (Tab. 3) zeigt auf, ob ein Ausgleich der potenziellen Eingriffe 

innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans erfolgen kann 

oder ein externer Ausgleich erforderlich wird.  

Insgesamt entsteht mit der Planung ein Biotopwertdefizit, welches auf 

externen Flächen oder den Ankauf von Biotopwertpunkten ausgegli-

chen werden muss. Lage und Art der Ausgleichsmaßnahmen werden 

bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes festgelegt. 

 

Code

Versiegel
1.1
Begleitve
2.2
Landwirts
3.1
Summe B

Code

Gewerbe
1.1
4.3
Öffentlich
1.1
Öffentlich
4.2

Summe P

Tab.3: Ge
Biotopwe

Mit Realis

Tab. 1:  A

Tab. 2: Z

Bewertungsparameter                    

Biotoptyp / Beschreibung Fläche
(qm) Grundwert Korrektur-

faktor Gesamtwert Einzel-
flächenwert

lte oder teilversiegelte Flächen, Rohböden
versiegelte Fläche (Straße) 371 0 1,00 0,00 0

egetation
Straßenränder, Bankette, Mittelstreifen (regelmäßige Mahd) 237 2 1,00 2,00 474

schaftl. Flächen, Halbnatürl. Kulturbiotope, gartenbaul. Nutzfläche
Acker 13.483 2 1,00 2,00 26.966
Bestand G1 14.091 27.440

Bewertungsparameter                    

Beschreibung Fläche
(qm) Wertfaktor Korrektur-

faktor Gesamtwert Einzel-
flächenwert

egebiet (GRZ 0,8) 11.895
Versiegelte Fläche 9.516 0 1,00 0,00 0
Grün im Gewerbegebiet 2.379 2 1,00 2,00 4.758

he Verkehrsfläche 999
Versiegelte Fläche 999 0 1,00 0,00 0

he Grünfläche (Lärmschutzwall) 1.197
Öffentl. Grünfläche, strukturreich 4.843 4 1,00 4,00 19.372

Planung G2 14.091 24.130

esamtbilanz
ertdifferenz:        Planung (G2) -  Bestand (G1) 24.130 27.440 = -3.310

sierung der Planung entsteht ein Biotopwertdefizit von rund -3.310 Biotopwertpunkten.

Ausgangszustand im Plangebiet gem. Bestandserfassung

Zielzustand der Planung gem. Festsetzungen im Bebauungsplan

 
 

 

 

* Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz 

Nordrhein-Westfalen (März 

2008): Numerische Bewertung 

von Biotoptypen in der 

Eingriffsregelung und in der 

Bauleitplanung in NRW. 
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